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Text 

Senate 

§ 11. (1) Die Senate bestehen in der Regel aus fünf Mitgliedern (Fünfersenat), in 
Verwaltungsstrafsachen aus drei Mitgliedern (Strafsenat), von denen eines den Vorsitz führt und ein 
anderes Bericht erstattet. Sie entscheiden in den einzelnen Rechtssachen, die ihnen nach der 
Geschäftsverteilung zufallen. Ein Schriftführer hat mitzuwirken. 

(2) Vor Ablauf jedes Jahres hat die Vollversammlung für die Dauer des nächsten Jahres die 
Vorsitzenden und die sonstigen Mitglieder der Senate gemäß Abs. 1, die zur Verstärkung eines Senates 
heranzuziehenden Mitglieder und die Ersatzmitglieder sowie die Reihenfolge, in der diese einzutreten 
haben, zu bestimmen und die Geschäfte unter die Senate im Voraus zu verteilen. Hiebei ist auch auf § 31 
Abs. 2 Bedacht zu nehmen. Jedes Mitglied kann auch mehreren Senaten angehören. 

(3) Ist ein Mitglied eines nach diesem Bundesgesetz gebildeten Senates verhindert, so verfügt der 
Präsident, insoweit dies für den ordnungsgemäßen Geschäftsgang notwendig ist, den Eintritt des in der 
Geschäftsverteilung vorgesehenen Ersatzmitgliedes. 

(4) Die Vollversammlung kann für den Rest des Jahres, soweit dies für den ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang notwendig ist, die Geschäftsverteilung ändern, wenn Veränderungen im Personalstand 
eingetreten sind oder dies wegen Überbelastung eines Senates oder einzelner Mitglieder notwendig ist. 
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